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Liebe Freunde der ADG, 

viele von uns sind ja bei der Berechnung ihrer Rente durch die 
BfA von der Kürzung der Anrechnungszeiten für den Schul-, 
Fachschul- und/oder Hochschulbesuch betroffen. Sie erinnern 
sich, dass bis zum Jahr 1991 jeweils bis zu vier Jahre Schul- und 
Fachschulbesuch sowie bis zu fünf Jahre Hochschulbesuch, 
gerechnet ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, rentensteigernd 
berücksichtigt wurden. Ab 1992 wurde der maximal mögliche 
Zeitraum für diese Zeiten auf insgesamt sieben Jahre gekürzt, 
und 1997 erfolgte dann die Kürzung auf höchstens drei Jahre, 
jetzt nur noch gerechnet ab dem vollendeten 17. Lebensjahr. 

Bezüglich der Anerkennung längerer schulischer Ausbildungs-
zeiten (Schule, Fachschule, Hochschule) gibt es jetzt einen 
Teilerfolg zu vermelden. Ein Urteil des Bundessozialgerichts 
(BSG) vom 30.03.2004 (B 4 RA 36/02 R) besagt, dass die BfA 
unter bestimmten Voraussetzungen eine längere schulische 
Ausbildungszeit berücksichtigen muss. 

In einer Entscheidung vom 10.08.2005 (L 13 R 4204/03) hat jetzt 
das Landessozialgericht (LSG) München die BfA darauf hinge-
wiesen, dass sie das Urteil des BSG auch in anderen Fällen 
anwenden muss. Außerdem sind inzwischen zwei Fälle 
bekannt, in denen die BfA auf eine Klage hin bzw. auf eine 
entsprechende Aufforderung hin angeboten hat, früher einmal 
bestätigte schulische Ausbildungszeiten in vollem Umfang 
anzuerkennen. Auch wenn die Umsetzung dieser Angebote 
noch aussteht, zeigen diese Fälle, dass sich die BfA hier auf 
eine entsprechende Aufforderung hin bewegt. 

Wer also vor 1992 einen Bescheid der BfA erhalten hat, dessen 
anhängender Versicherungsverlauf Zeiten der schulischen 
Ausbildung in größerem Umfang berücksichtigt als der spätere 
Rentenbescheid, ohne dass diese zusätzlichen Zeiten in einem 
späteren Rentenbescheid (nach 1996) ausdrücklich und mit 
eindeutiger Bestimmtheit aufgehoben worden sind, sollte die 
BfA mit Bezug auf das oben genannte BSG-Urteil auffordern, 
unter Berücksichtigung dieses BSG-Urteils die Rente neu zu 
berechnen. Da das BSG am 30.08.2001 bereits ein vergleich-
bares Urteil gegen die BfA gesprochen hat, wurden in der 
Regel spätestens ab Ende 2001/Anfang 2002 entsprechend 
bestimmte Aufhebungsvermerke in den Rentenbescheiden 
angeführt. 
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Den Entwurf für ein entsprechendes Schreiben finden Sie im Anschluss an diesen Bericht. Sie 
müssen nur noch Namen und Datum einsetzen und die Art und Gesamtzahl der im früheren 
Bescheid aufgelisteten Zeiten, das heißt Schulbesuch und/oder Fachschulbesuch und/oder 
Hochschulbesuch. 

Es lohnt sich also für diejenigen,, die bereits Rente beziehen, nachzuschauen, ob sie einen entspre-
chenden Bescheid der BfA von vor 1992 oder vor 1997 haben, denn jeder zusätzlich anerkannte 
Monat erhöht Ihre Rente. Lassen Sie sich auch nicht durch Formulierungen abschrecken wie: „Über 
die Anrechnung der Zeiten (im Versicherungsverlauf) kann erst im Leistungsfall entschieden 
werden“. Das LSG München hat zum Beispiel folgende Formulierung aus einem Bescheid von 1998 
als ausreichend angesehen: „Aufgrund der Rechtsänderungen zum 1.1.1997 ist die Berücksichti-
gung von Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung nur noch ab dem 17. Lebensjahr 
zulässig. Sofern in der Vergangenheit Ausbildungszeiten vor dem 17. Lebensjahr bereits durch 
einen Bescheid anerkannt wurden, ist dieser insoweit rechtswidrig geworden und wird hiermit 
aufgehoben.“ 

Und noch ein Hinweis: Falls Sie mehr als einen Bescheid finden, sollten Sie sich nur auf den ältesten 
beziehen. 

Otto W. Teufel 
ottow.teufel@t-online.de 

Briefentwurf 

Name     
Adresse          Datum 
 
 
An die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
10704 Berlin 
 
Betr.: Vers. Nr.  BKZ   
 Berücksichtigung von Schul- und Hochschulausbildungszeiten als Anrechnungszeiten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Urteil vom 30.03.2004 (B 4 RA 36/02 R) hat das Bundessozialgericht entschieden, dass 
Versicherte, die einen Bescheid der BfA aus der Zeit vor 1999 haben, in dem für alle Beteiligten die 
Anzahl der zu berücksichtigenden Schul- und Hochschulausbildungszeiten als Anrechnungszeiten 
(damals Ausfallzeiten) verbindlich festgestellt wurde, im Rentenfall einen Anspruch auf die 
Berücksichtigung dieser Zeiten haben, wenn die BfA diese Bescheide bis zur Erteilung des 
Rentenbescheids nicht ausdrücklich und mit eindeutiger Bestimmtheit aufgehoben hat. 

Auch das LSG München hat in einem neuerlichen Urteil die BfA dazu verurteilt, die oben genannte 
Entscheidung des BSG entsprechend zu berücksichtigen (L 13 R 4204/03 vom 10.08.2005/Ausferti-
gung vom 05.10.2005). 

Auch in meinem Fall hat die BfA in einem Bescheid vom (entsprechendes Datum einsetzen) die 
Anerkennung von 108 Monaten an Ausfallzeiten für Schul- und Hochschulbesuch festgestellt. Diese 
Feststellungen sind bis zur Erteilung des Rentenbescheids nicht aufgehoben worden. 

Ich bitte Sie deshalb, entsprechend oben genanntem BSG-Urteil meine Rente unter 
Berücksichtigung von insgesamt 108 Monaten Anrechnungszeiten für Schul- und Hochschulbesuch 
neu zu berechnen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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